
FCL.110.A LAPL(A) — Anforderungen bezüglich der Erfahrung und An 

rechnung 

a) Bewerber um eine LAPL(A) müssen mindestens 30 Stunden Flugausbildung 

in Flugzeugen oder TMGs absolviert haben; der Unterricht muss mindestens 

Folgendes einschließen: 

c) Anrechnung. Bei Bewerbern, die bereits Erfahrung als PIC besitzen, kann eine 

Anrechnung auf die Anforderungen in Buchstabe a erfolgen. 

Der Umfang der Anrechnung wird von der DTO oder ATO, bei der der Pilot 

den Ausbildungslehrgang absolviert, auf der Grundlage eines Vorab-Testflugs 

festgelegt, jedoch darf diese in keinem Fall 

(1) die gesamte Flugzeit als PIC überschreiten; 

(2) 50 % der gemäß Buchstabe a erforderlichen Stunden überschreiten; 

(3) die Anforderungen gemäß Buchstabe a Nummer 2 beinhalten. 


